
  Seite 1 von 1 

 

Landkreis Vechta 
Der Landrat 
66 - 66 - Amt für Umwelt und Tiefbau 
Az: 66- 

Vechta, 01.06.26 

 

 

Mitteilungsvorlage 212/2026 
 
Beratungsfolge: 

Bau-, Struktur- und Umweltausschuss 04.06.2026 
 

 
TOP: 

Umsetzungsstand Kreisentwicklungskonzept für den Landkreis Vechta (212/2026) 
 

 
Inhalt: 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 25.04.2024 das Kreisentwicklungskonzept (KEK) für 
den Landkreis Vechta als konzeptionelle Grundlage beschlossen. In diesem Konzept wurden 
für die künftige Entwicklung des Landkreises sechs Handlungsfelder identifiziert: 

 Soziales und Gesundheit 

 Bildung und Freizeit 

 Wirtschaft und Landwirtschaft 

 Umwelt und Klima 

 Verkehr  

 Wohnraum 
Zu allen sechs Themenfeldern wurden im KEK Handlungsleitsätze mit einem politischen Ziel 
und entsprechenden konkreten Maßnahmen formuliert, um die jeweilige Zielsetzung zu 
erreichen. Insgesamt wurden 33 Handlungsleitsätze mit 239 resultierenden Maßnahmen 
erarbeitet.  
Die Funktion des Landkreises – sei es als Dienstleister, Netzwerker, Impulsgeber oder 
(finanzieller) Förderer – wurde für jeden Handlungsleitsatz genau definiert. So ergeben sich in 
allen Bereichen Anknüpfungsmöglichkeiten für die künftige Umsetzung. 
Beim KEK handelt es sich nicht um einen Plan mit konkreten Handlungsanweisungen, 
sondern vielmehr um einen Leitfaden, der aktiv und im Diskurs der Akteurinnen und Akteure 
mit Leben gefüllt werden kann. Es kann auch ein Mittel sein, um weitere Diskussionen über 
Zukunftsthemen anzustoßen und Ansätze zu ihrer Erreichung zu entwickeln. 
Vor diesem Hintergrund wird die Kreisverwaltung einmal im Jahr im Bau-, Struktur- und 
Umweltausschuss über den Umsetzungsstand berichten.  
Der erste Bericht ist in der Sitzung des Bau-, Struktur- und Umweltausschusses am 
27.05.2025 durch den Leiter des Referats für Strategische Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit 
erfolgt. Demnach waren 97 Maßnahmen bereits umgesetzt, 102 Maßnahmen befanden sich in 
der Umsetzung und 17 Maßnahmen waren noch nicht umgesetzt. Für 23 Maßnahmen ist die 
Kreisverwaltung nicht zuständig. 
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